
 

Informationen zur Gültigkeit der Pilotenlizenzen Stand: 03/2019 

Im Folgenden sind einige Auszüge aus den aktuellen Regelungen der 

Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV) 

zusammengefasst. Die Verordnung wurde zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 12.12.2016. 

Die Auszüge behandeln die Lizenz-Regelungen für die Nutzung von dreiachsigen Ultraleicht-
flugzeugen. 

§ 1 Erlaubnispflichtiges Personal 

Das erlaubnispflichtige Personal im Sinne des § 4 Absatz 1 und 2 des Luftverkehrsgesetzes 
umfasst: 

1. Luftfahrzeugführer auf Flugzeugen, Hubschraubern, Segelflugzeugen, Ballonen und 
Luftschiffen, 

2. Flugingenieure, 
3. Flugtechniker auf Hubschraubern der Polizeien des Bundes und der Länder, 
4. Luftsportgeräteführer, 
5. Flugdienstberater, 
6. Steuerer von Flugmodellen nach § 1 Absatz 1 Nummer 8 und § 6 Absatz 1 Nummer 8 

der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung und Steuerer von sonstigem zulassungspflichti-
gem Luftfahrtgerät nach § 6 Absatz 1 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

7. Prüfer von Luftfahrtgerät, 
8. freigabeberechtigtes Personal, 
9. Flugbegleiter. 

§ 4 Mindestalter bei Erteilung der Erlaubnis 

Das Mindestalter zum Erlangen eines Luftfahrerscheins oder eines Ausweises beträgt  

1. 16 Jahre für Führer nichtmotorgetriebener Luftsportgeräte und Steuerer von Flugmodel-
len nach § 1 Absatz 1 Nummer 8 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

2. 17 Jahre für Führer motorgetriebener Luftsportgeräte, 
3. 18 Jahre für Flugtechniker auf Hubschraubern der Polizeien des Bundes und der Länder 

sowie 
4. 21 Jahre für  

a) Steuerer von Flugmodellen nach § 6 Absatz 1 Nummer 8 der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung und Steuerer von sonstigem zulassungspflichtigem Luft-
fahrtgerät nach § 6 Absatz 1 Nummer 9 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

b) Flugingenieure, 
c) Prüfer von Luftfahrtgerät und 
d) Flugdienstberater. 
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§ 8 Erteilung der Erlaubnis und mitzuführende Dokumente 

(1) Die nach § 5 zuständige Stelle erteilt die Erlaubnis durch Aushändigung einer Lizenz, eines 
Luftfahrerscheins, eines Ausweises oder einer Flugbegleiterbescheinigung, wenn die Vo-
raussetzungen des § 7 in Verbindung mit den nach § 3 Absatz 1 anzuwendenden Vorschrif-
ten erfüllt sind. 

(2) Zusammen mit der Erlaubnis sind folgende Dokumente bei Ausübung der erlaubnispflichti-
gen Tätigkeit mitzuführen:  

a) Personalausweis oder Reisepass, 
b) Tauglichkeitszeugnis, falls ein solches zur Ausübung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit 

erforderlich ist. 

§ 45 Gültigkeit des Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer 

(1) Der Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer nach § 42 wird unbefristet erteilt. Der Luftfah-
rerschein für Luftsportgeräteführer, die Luftsportgeräte mit einer höchstzulässigen Leer-
masse von mehr als 120 Kilogramm einschließlich Gurtzeug und Rettungsgerät betreiben, 
ist nur gültig in Verbindung mit einem gültigen Tauglichkeitszeugnis nach Anhang IV 
MED.A.030 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011. Der Inhaber eines Luftfah-
rerscheins für sonstige Luftsportgeräte darf die Rechte aus dem Luftfahrerschein nicht aus-
üben, wenn er eine Einschränkung seiner Tauglichkeit feststellt, aus der sich Zweifel an der 
sicheren Ausübung seiner Rechte ergeben könnten. 

(2) Die Rechte aus einem Luftfahrerschein mit der eingetragenen Luftsportgeräteart aerody-
namisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge dürfen nur ausgeübt werden, wenn der Inhaber ei-
nes Luftfahrerscheins für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge mindestens 12 
Flugstunden auf aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen, Reisemotorseglern 
oder einmotorigen Landflugzeugen mit Kolbentriebwerk innerhalb der letzten 24 Monate 
durchgeführt hat. In den 12 Stunden müssen mindestens sechs1) Stunden als verantwortli-
cher Luftfahrzeugführer und 12 Starts und 12 Landungen sowie ein Übungsflug von min-
destens einer Stunde Flugzeit in Begleitung eines Fluglehrers auf aerodynamisch gesteuer-
ten Ultraleichtflugzeugen enthalten sein. 

1) Anmerkung FCS: Die Regelung betrifft nur Fluglehrer, weil diese bei Schulungsflügen als 
PIC fliegen und daher solche Stunden als Flugzeit anrechnen dürfen. Siehe auch §45b.  

 (3) Die Voraussetzungen nach Absatz 2 können durch eine Befähigungsüberprüfung mit einem 
dazu anerkannten Prüfer auf einem aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeug, einem 
Reisemotorsegler oder einem einmotorigen Landflugzeug mit Kolbentriebwerk ersetzt wer-
den. Die Voraussetzungen nach Absatz 2a können durch eine Befähigungsüberprüfung mit 
einem dazu anerkannten Prüfer auf einem Ultraleichthubschrauber ersetzt werden. Die 
Nachweise sind im Flugbuch zu führen und durch Unterschrift des Fluglehrers oder Prüfers 
zu bestätigen. 
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§ 45a Flugerfahrung bei Mitnahme von Fluggästen 

Ein Luftsportgeräteführer darf ein Luftsportgerät, in dem sich Fluggäste befinden, als verant-
wortlicher Luftsportgeräteführer nur führen, wenn er innerhalb der vorhergehenden 90 Tage 
mindestens drei Starts und drei Landungen mit einem Luftsportgerät derselben Art ausgeführt 
hat. Für Sprungfallschirmführer gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass Sprungfallschirmführer min-
destens zehn Fallschirmsprünge durchgeführt haben müssen. 

§ 45b Anrechnung von Flugzeiten 

Als Flugzeiten für den Erwerb und die Erweiterung eines Luftfahrerscheins für Luftsportgeräte-
führer sowie den Nachweis für die Ausübung der Rechte aus diesem gelten, sofern in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist:  

1. die Flugzeit als Fluglehrer während der Ausbildung und bei vorgeschriebenen Übungsflü-
gen, 

2. die Flugzeit als Schüler mit Fluglehrer, 
3. die Flugzeit als Luftfahrzeugführer bei vorgeschriebenen Übungsflügen mit Fluglehrer, 
4. die Flugzeit als Prüfer sowie 
5. die Flugzeit als Bewerber bei praktischen Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen. 

§ 84a Passagierberechtigung für Luftsportgeräteführer 

(1) Luftsportgeräteführer bedürfen für Flüge oder Sprünge mit Passagieren der Passagierbe-
rechtigung. 

(2) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Berechtigung, Flüge nach Absatz 1 mit 
zweisitzigen Ultraleichtflugzeugen durchzuführen, ist der Nachweis von fünf Überlandflü-
gen, davon mindestens zwei Überlandflüge mit Zwischenlandung über eine Gesamtstrecke 
von mindestens 200 Kilometer nach Erwerb des Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer 
in Begleitung eines Fluglehrers. Die Passagierberechtigung für Führer von aerodynamisch 
gesteuerten Ultraleichtflugzeugen, die eine gültige Lizenz für Privatflugzeugführer oder Se-
gelflugzeugführer besitzen, gilt mit der Erteilung des Luftfahrerscheins für Luftsportgeräte-
führer nach § 44 Absatz 1 als erteilt. § 122 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(3) … 

(4) Der Bewerber für eine Berechtigung nach Absatz 1 hat in einer praktischen Prüfung nach-
zuweisen, dass er nach seinem Wissen und praktischen Können die Anforderungen für 
Flüge oder Sprünge mit Passagieren erfüllt. 

(5) Die Passagierberechtigung wird für die betreffende Luftsportgeräteart, auf der der Bewer-
ber ausgebildet wurde, im Luftfahrerschein eingetragen. Die Gültigkeit richtet sich nach der 
Gültigkeit des Luftfahrerscheins für Luftsportgeräteführer, soweit nicht der Beauftragte nach 
§ 31c des Luftverkehrsgesetzes entsprechend § 42 Abs. 2 die Gültigkeitsdauer beschränkt 
und Voraussetzungen für die Verlängerung festlegt. 
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§ 96 Erteilung, Umfang, Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung der Berechtigungen zur   
        praktischen Ausbildung von Luftfahrtpersonal 

(1) Die Berechtigungen nach den §§ 88 und 95a werden mit einer Gültigkeitsdauer von drei 
Jahren erteilt. Die Berechtigung nach § 95a wird in den Luftfahrerschein für Luftsportgeräte-
führer eingetragen. 

(2) Der Inhaber einer Berechtigung nach Absatz 1 ist berechtigt, Flugschüler und Luftfahrer auf 
solchen Luftsportgeräten auszubilden, in solche Luftsportgeräte einzuweisen oder mit sol-
chen Luftsportgeräten vertraut zu machen, welche er selber verantwortlich führen darf. Die 
Berechtigung kann auf bestimmte Luftsportgeräte und Tätigkeiten beschränkt werden. Für 
Flugingenieure gelten diese Bestimmungen sinngemäß in Bezug auf eingetragene Muster-
berechtigungen. 

(3) Der Inhaber einer Berechtigung nach § 95a ist zur Anleitung im Schleppflug berechtigt, so-
fern er selbst Inhaber der Schleppberechtigung ist und eine ausreichende praktische Erfah-
rung im Schleppflug nach Erwerb der Schleppberechtigung nachgewiesen hat. 

(4) Eine Berechtigung nach § 95a kann um drei Jahre verlängert oder erneuert werden, wenn 
der Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre mindestens zwei der nachstehenden Voraus-
setzungen erfüllt hat:  

1. 60 Starts und Landungen oder zehn Flugstunden als Lehrer oder Prüfer für die Berech-
tigung nach § 95a, 

2. Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle durchgeführten oder anerkannten Fort-
bildungslehrgang für Fluglehrer innerhalb der Gültigkeitsdauer der Lehrberechtigung 
oder innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Erneuerung der Lehrberechtigung, 

3. erfolgreiches Ablegen einer Befähigungsprüfung innerhalb der letzten zwölf Monate vor 
Verlängerung oder Erneuerung der Lehrberechtigung. 

Die Voraussetzungen für die Verlängerung der Berechtigung nach § 88 richten sich nach JAR-
FCL 4 deutsch. 

 


